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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 06.12.2023 beteiligt wurden, sind keine Stellungnah-
men eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt wer-
den kann. 

1. Nds. Landvolk Kreisverband Osnabrück 

2. Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

3. Nds. Landesamt für Bau- und Liegenschaften 

4. Bundesagentur für Arbeit 

5. Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever 

6. VLO Landkreis Osnabrück GmbH 

7. Bischöfliches Generalvikariat 

8. Ev.-luth. Kirchengemeinde Hilter 

9. Ev.-luth. Kirchengemeinde Holte 

10. Kath. Kirchengemeinde Wellendorf 

11. Kath. Kirchengemeinde Hilter 

12. Kath. Kirchengemeinde Borgloh 

13. Diakonisches Werk Georgsmarienhütte 

14. Deutsche Telekom AG 

15. Vodafone Deutschland GmbH 

16. Westnetz GmbH 

17. Deutsche Post 

18. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

19. Staatliches Baumanagement Osnabrück-Emsland 

20. Gemeinde Bad Laer 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

32. Stadt Osnabrück Archäologische Denkmalpflege Stadt- und 
Kreisarchäologie 
vom 06.12.2023 

33. Gemeinde Bissendorf 
vom 06.12.2023 

34. Bundeswehr 
vom 06.12.2023 

35. Handels- und Dienstleistungsverband 
Vom 07.12.2023 

36. Niedersächsische Landesforsten 
Vom 07.12.2023 

37. PLEdoc GmbH im Auftrag von GasLine GmbH 
Vom 08.12.2023 

38. Stadt Bad Iburg 
Vom 12.12.2023 

39. Amprion GmbH 
Vom 13.12.2023 

40. Stadt Melle  
Vom 18.12.2023 

41. Stadt Dissen a.T.W. 
Vom 28.12.2023 

42. Teutoburger Energie Netzwerk 
Vom 02.01.2024 

43. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr 
Vom 05.01.2024 
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21. Gemeinde Bad Rothenfelde 

22. Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz 

23. Finanzamt Osnabrück-Land 

24. Bundespolizeidirektion Hannover 

25. Hauptzollamt Osnabrück 

26. Deutsche Bahn 

27. Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 

28. Die Autobahn GmbH des Bundes 

29. Landesverband Erneuerbare Energien 

30. Freiwillige Feuerwehr Hilter 

31. Freiwillige Feuerwehr Borgloh 
 

44. Handwerkskammer Osnabrück 
Vom 08.01.2024 

45. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Vom 22.01.2024 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
46. PLEdoc 

vom 07.12.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine Umsetzung der Planung ist nicht mit der Verpflichtung zur Durchführung 
externer Kompensationsmaßnahmen verbunden, so dass diesbezüglich keine 
Betroffenheit von Versorgungseinrichtungen zu besorgen ist.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  



Gemeinde Hilter a.T.W., Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung 
- frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

 

P:\212 Hilter aTW\060 S BP GE Wellendorf\060 S\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-BP58 Änd-ABW-e.docx 7  
 

 47. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück Süd 
vom 07.12.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass sich wesentliche Teile der 
Leitung außerhalb des Plangebietes, innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen 
(Schluchtweg) sowie auf Privatgrundstücken befinden. Eine Überbauung ist dort 
zukünftig gem. § 35 BauGB zulässig.  

Kleinere Leitungsabschnitte tangieren den südlichen Bereich des Plangebietes. 
Sie liegen innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen und damit außer-
halb von Bauflächen, sodass mit einer Überbauung nicht zu rechnen ist und der 
Erhalt grds. sichergestellt werden kann. Zur Sensibilisierung der nachgelagerten 
Planebenen wird die Leitung in den Plänen nachrichtlich dargestellt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 48. EWE Netz GmbH 
vom 13.12.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Planung wird im Wesentlichen der vorhandene Baubestand ge-
sichert. Bauliche Entwicklungen gehen mit der Planung nicht direkt einher, so-
dass der Leitungsbestand grds. nicht gefährdet ist. Zur Sensibilisierung wurde 
bereits ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

Hinsichtlich eines eventuell später steigenden Leistungsbedarfes wurde die 
EWE per E-Mail am 01.08.2024 um nähere Auskünfte gebeten, hat hierauf je-
doch keine Rückmeldung gegeben. Sollte aufgrund von steigendem Leistungs-
bedarf eine Trafostation erforderlich werden, so kann diese grds. außerhalb des 
Plangebietes, im angrenzenden Außenbereich verortet werden. Für die Lei-
tungsverlegung stehen die öffentlichen Verkehrsflächen zur Verfügung. Insge-
samt kann davon ausgegangen werden, dass eine ausreichende Versorgung 
mit Elektrizität sichergestellt werden kann. 

Eine wärmetechnisches Versorgungskonzept ist nicht erforderlich. Vereinbarun-
gen zur Kostenübernahme besitzen keine bodenrechtliche Relevanz. Eine wei-
tere Einbeziehung erfolgt entsprechend der rechtlichen Vorschriften, d. h. gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 49. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen 
vom 19.12.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Für das Plangebiet besteht ein allgemeiner Kampfmittelverdacht. Mit der Pla-
nung wird der vorhandene Baubestand abgesichert, sodass mit einer weiteren 
Bebauung vorerst nicht zu rechnen ist. Sollten bauliche Veränderungen im Be-
stand vorgenommen werden, so wäre auf den nachgelagerten Planebenen eine 
Kampfmitteluntersuchung durchzuführen. Ein entsprechender Hinweis ist be-
reits in den Planunterlagen aufgenommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 50. Polizeiinspektion Osnabrück ZVD 
vom 19.12.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Planung verfolgt das Ziel, den vorhandenen Bestand planungsrechtlich ab-
zusichern. Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet 
Wellendorf“ im südlichen Bereich, durch welche eine zusätzliche Bebauung und 
Verkehrsmehrung unterbunden wird, kann eine Konfliktverschärfung ausge-
schlossen werden. Die Fachplanung Straßenbau sieht in Abstimmung mit dem 
Straßenbaulastträger vor, den Radweg im Kreuzungsbereich näher an die Ibur-
ger Straße zu legen und die Einmündung Schluchtweg mit einem 2,5 m breiten 
Gehweg aufzuweiten. Zudem ist weiter östlich, ggü. dem Schwarzen Weg eine 
neue Werkszufahrt geplant, sodass keine zusätzlichen Verkehre über den Kno-
tenpunkt geführt werden.  
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Die Aufweitung der Iburger Straße um einen Linksabbieger wird aufgrund des 
hohen Kostenaufwands sowie fehlender Flächenverfügbarkeiten nicht weiter-
verfolgt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 51. Stadt Georgsmarienhütte 
vom 09.01.2024 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass ein Allgemeines Wohnge-
biet nicht mehr festgesetzt wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 52. Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim 
vom 24.01.2024 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Zur heranrückenden Wohnbebauung: 

Ziel der Planung in den 70er Jahren war es, die Entwicklung der bereits vorhan-
denen Gewerbe- und Industriebetriebe westlich des Schluchtweges planungs-
rechtlich zu steuern und Erweiterungen der Betriebe zu ermöglichen. Hierfür 
sollte der Schluchtweg verlegt werden und wurden die vorhandenen Wohnge-
bäude Schluchtweg 2, 9 und 10 überplant, sodass deren Schutzansprüche re-
duziert wurden und eine planerische „Gemengelage“ geschaffen wurde. 

Die zum Teil erfolgten Erweiterungen haben in den vergangenen Jahren immer 
wieder zu Konflikten zwischen den im Plangebiet ansässigen Gewerbe-/Indust-
riebetrieben und den umliegenden Wohnnutzungen geführt, und das, obwohl 
bisher nur Teile des Industriegebietes industriell genutzt werden und die ur-
sprünglich geplante Erweiterung in südliche Richtung bisher nicht stattgefunden 
hat und wesentliche Flächen unbebaut blieben. Auch sind die damals geplanten 
Verkehrs- und Erschließungsanlagen bis dato nicht realisiert worden. 

Ziel der Planung ist es, den Bebauungsplan an den tatsächlichen Bestand an-
zupassen, Nutzungskonflikte zu reduzieren und die verkehrliche Erschließung 
sowie die landschaftliche Einbindung sicherzustellen. 

Da die damaligen Grundlagen (im Plangebiet vorh. schutzbedürftige Nutzung) 
offensichtlich nicht richtig ermittelt bzw. in die Abwägung eingestellt wurden, 
kann bei einer „Wiederherstellung“ der ursprünglichen Situation auch nicht direkt 
von einem Heranrücken von Wohnbebauung gesprochen werden.  
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Dies gilt insbesondere, da im Rahmen der Weiterbearbeitung der südliche Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Än-
derung herausgenommen wird und eine Teilaufhebung erfährt. Es wird also le-
diglich der „ursprüngliche“ Zustand wiederhergestellt. Hieraus resultierend wer-
den für die südlich gelegenen Vorhaben keine Baugebiete festgesetzt, sondern 
unterfallen diese zukünftig dem Regime des § 35 BauGB.  

Zur immissionsschutzrechtlichen Situation - Schall: 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung zur wesentlichen Änderung 
des Betriebes der Firma Häder GmbH (heute Grannex GmbH & Co KG), Normec 
uppenkamp, Stand: 20.11.2023 wurde an den betreffenden Vorhaben die fol-
genden Beurteilungspegel nachgewiesen: 

 Gebietszu-
ordnung 
alt/neu 

IRW Tag 
alt/neu in dB 
(A)  

Beurtei-
lungspegel 
Tag in dB (A) 

IRW Nacht 
alt/neu in dB 
(A) 

Beurteilungs-
pegel Nacht in 
dB (A) 

Schluchtweg 
9 

GE/MI 65/60 45 50/45 36 

Schluchtweg 
10 

GE/MI 65/60 39 50/45 32 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm heute wie auch unter Berücksichtigung der neuen Schutzansprü-
che sowohl in der Tag- als auch Nachtzeit unterschritten werden. 

Die mit dem Betrieb der westlich des Schluchtwegs gelegenen Betriebe verur-
sachten Immissionen wurden per Gutachten RP Schalltechnik, Stand 
27.07.2025 untersucht. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Richtwerte der 
TA Lärm heute wie auch zukünftig sowohl in der Tag- als auch Nachtzeit unter-
schritten werden.  

 Gebietszu-
ordnung 
alt/neu 

IRW Tag 
alt/neu in dB 
(A)  

Beurtei-
lungspegel 
Tag in dB (A) 

IRW Nacht 
alt/neu in dB 
(A) 

Beurteilungs-
pegel Nacht in 
dB (A) 

Schluchtweg 
9 

GE/MI 65/60 46,6/47,8 50/45 42,8/43,7 

Schluchtweg 
10 

GE/MI 65/60 46,1/46,6 50/45 40,2/40,7 
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Entsprechend der Ausführungen der Gutachter zur Berücksichtigung möglicher 
Vorbelastungen ist festzustellen, dass die Richtwerte tags um mehr als 6 dB 
unterschritten werden und eine Irrelevanz vorliegt. 

Für die Nachtzeit hingegen liegt bei den von RP Schalltechnik untersuchten Be-
trieben keine Irrelevanz vor. Da die Anlagen der Grannex GmbH & Co KG (früher 
Häder GmbH) jedoch nahezu an allen, von der Bebauungsplanänderung be-
troffenen Immissionsorten eine Irrelevanz besitzt, ist davon auszugehen, dass 
die Immissionsrichtwerte auch in der Gesamtbetrachtung unterschritten werden.  

Im Rahmen einer Zusatzberechnung wurde untersucht, inwiefern unter Berück-
sichtigung der Teilaufhebung industriegebietstypische Schalleistungspegel auf 
den westlich des Schluchtwegs gelegenen Betriebsflächen mit den umliegenden 
schutzbedürftigen Nutzungen vereinbar wären. Im Ergebnis ist festzustellen, 
dass eine industriegebietstypische Nutzung zu Überschreitungen Tag und Nacht 
an den umliegenden Immissionsorten führen würde.  

Zur immissionsschutzrechtlichen Situation – Geruch: 

In Bezug auf das Thema Gerüche ist festzuhalten, dass bei den Betrieben west-
lich des Schluchtwegs nicht mit geruchsemittierenden Stoffen gearbeitet wird 
und für den Industriebetrieb Grannex eine immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung mit Datum vom 20.02.1996 sowie Änderungsgenehmigung mit Datum 
vom 16.02.2000 vorliegt.  

Lt. Anordnung des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück vom 
08.05.2007 (OS0028825756-032 Sy) sind alle drei Jahre die Geruchsemissio-
nen des Betriebes zu ermitteln und ist der Nachweis zu führen, dass die Immis-
sionswerte des Genehmigungsbescheides eingehalten werden.  

Demnach ist die Anlage so zu betreiben, dass bei der nächstgelegenen Wohn-
bebauung 

• im GE Gebiet Geruchsimmissionen mit einer Intensität von 2 Geruchs-
einheiten an nicht mehr als 4 % der Jahresstunden 

• im MI Gebiet Geruchsimmissionen mit einer Intensität von 2 Geruchs-
einheiten an nicht mehr als 4 % der Jahresstunden 

• im Gebiet mit Einzelbebauung im Außenbereich Geruchsimmissionen 
mit einer Intensität von 3 Geruchseinheiten an nicht mehr als 5 % der 
Jahresstunden 

• im WA Gebiet Geruchsimmissionen mit einer Intensität von 1 Geruchs-
einheiten an nicht mehr als 3 % der Jahresstunden 
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überschritten werden.  

Mit der Einführung der TA Luft 2021 empfiehlt sich weiter eine Beurteilung gem. 
der Immissionswerte des Anhang 7 TA Luft.  

Im Geruchstechnischen Bericht Nr. G23170.1/06 über die Ermittlung der Ge-
samtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen in der Umgebung des Betriebes 
der GRANNEX Recycling-Technik GmbH & Co. KG in Hilter (Fides Immissions-
schutz & Umweltgutachter GmbH) wird dargelegt, dass die Gesamtbelastung an 
Geruchsimmissionen am nächstgelegenen Wohnhaus (Schluchtweg 2) maximal 
11 % der Jahresstunden beträgt. Festzustellen ist, dass die Wohnnutzung hier 
mit Umnutzung aufgegeben wurde (Bauschein 00002-15/1866 vom 
12.06.1981), stattdessen aber eine Betriebsleiterwohnung weiter südlich geneh-
migt ist (Baugenehmigung 00773/14 vom 28.07.2014). Diese liegt gem. Anlage 
3 in einem Bereich mit 9-12 % Jahresgeruchsstunden. Der Immissionswert (Kap. 
3.1 Tabelle 22 Anhang 7 TA Luft) von 0,15 ist folglich auch hier unterschritten. 

An weiter entfernten Immissionsorten werden lediglich Jahresgeruchsstunden-
häufigkeiten von max. 4 % (Iburger Straße Nr. 17) erreicht. Somit werden an 
allen außerhalb des Plangebietes liegenden Wohnnutzungen die Immissions-
richtwerte der TA Luft für Wohn- und Mischgebiete eingehalten. 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte treten lediglich auf der westlich be-
nachbarten Gewerbefläche, direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Biofil-
ters auf. Hier wurde eine Gesamtbelastung von 26-29 % berechnet. Damit wäre 
der Immissionswert für Arbeitsplätze im Gewerbegebiet überschritten. Hier ist 
jedoch davon auszugehen, dass in diesem Teilbereich keine dauerhaft schüt-
zenswerten Arbeitsplätze liegen. 1 

In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass sich durch die Herabstufung 
des Industriegebietes zum Gewerbegebiet sowie die Teilaufhebung des südli-
chen Bereiches keine unverhältnismäßigen Nutzungseinschränkungen für die 
derzeit ausgeübten Betriebstätigkeiten ergeben.  

Zwar wird den Betrieben, die zukünftig innerhalb der neuen Gewerbegebiete lie-
gen, ein höherer Schutzanspruch beigemessen, diese führen jedoch nicht zu 
unzumutbaren beschränkenden Auflagen und Anordnungen, da die dort vorhan-
denen Betriebe Bestandsschutz genießen, umliegende Nutzungen bereits 

 

 

• 1 Vgl. Geruchtechnischer Bericht Nr. G23170.1/06 über die Ermittlung der Gesamtzusatzbelastung am Geruchsimmissionen in der Umgebung des Betriebes GRANNEX Recycling-Technik GmbH & Co. KG Hilter, 

Seite 17 
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Zwangspunkte schaffen und die Schutzansprüche insb. ggü. Wohnnutzungen 
begründet werden, welche innerhalb des Gewerbegebietes zukünftig ausge-
schlossen sind. Auch wird den zukünftigen Außenbereichsvorhaben ein höherer 
Schutzstatus beigemessen als zuvor, welcher insb. industriegebietstypische 
Planvorhaben in ihrem Emissionsverhalten beschränkt.  

In Bezug auf die künftige Entwicklung ist jedoch festzuhalten, dass die GRAN-
NEX Recycling-Technik GmbH & Co. KG in Hilter bereits durch die bestehende 
Geruchsüberschreitung auf den westlich des Schluchtwegs gelegenen Betriebs-
flächen begrenzt ist. In Hinblick auf die außerhalb des Plangebietes liegenden 
schutzwürdigen Nutzungen ist festzuhalten, dass die Immissionsrichtwerte hin-
sichtlich Schall und Geruch auch unter Berücksichtigung der zukünftig geltenden 
Richtwerte bisher nicht ausgeschöpft werden und den Betrieben damit Entwick-
lungsmöglichkeiten verbleiben. 

Die Beibehaltung eines uneingeschränkten Industriegebietes westlich des 
Schluchtweges ist schallschutztechnisch aufgrund von Richtwertüberschreitun-
gen nicht möglich. In der Abwägung auch unter Berücksichtigung der Planungs-
ziele des Flächennutzungsplanes, im Bereich Zum Packsholz Wohnbauflächen 
auszuweisen, und der besorgten Nutzungsintensivierung und damit des Zusam-
menrückens von emittierender und schutzbedürftiger Nutzung wird das Indust-
riegebiet maßvoll zurückgenommen und werden die westlich des Schluchtwegs 
seit jeher ausschließlich durch nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe 
genutzten Betriebsflächen als Gewerbegebiet festgesetzt. Die sich aus dieser 
Neufestlegung und der Teilaufhebung ergebenden Beschränkung erscheint un-
ter den bestehenden Rahmenbedingungen und der erfolgten Abwägung sach-
gerecht. 

Zum Bestandsschutz: 

Hinsichtlich des Bestandsschutzes sei erwähnt, dass die rechtmäßig im Plange-
biet errichtete Bebauung, bzw. die rechtmäßig ausgeübte Nutzung Bestands-
schutz genießt, sofern sie nicht den dynamischen Dauerpflichten des § 5 BIm-
SchG und den Betreiberpflichten des § 22 BImSchG unterliegen. Hiervon erfasst 
sind auch Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Eigentums im Rahmen 
des vorhandenen Bestandes (z. B. Modernisierung) sowie kleinere Erweiterun-
gen, sofern sie der funktionsgerechten Nutzung dienen. Der Bestandsschutz 
umfasst jedoch nicht das „Auswechseln“ ganzer Anlagen bzw. das „Hinzufügen“ 
weiterer Anlagen ohne Beachtung des neuen Planungsrechts. Neubauten und 
größere Umbauten/Ergänzungen sind folglich nur unter Beachtung und Anwen-
dung des neuen Planungsrechts möglich.  

Hierdurch ist das Eigentum vor einem Anpassungsverlangen der Behörden grds. 
geschützt und sichergestellt, dass größere Maßnahmen dem neuen 
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Planungsrecht unterfallen und entsprechend der Planungsabsicht erfolgen. Ein 
erweiterter Bestandsschutz (Fremdkörperfestsetzung gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO) ist nicht vorgesehen, da der vorhandene Baubestand durch die Pla-
nung abgesichert ist, gewerbliche Entwicklungen weiter möglich sind und Nut-
zungskonflikten durch Ausweitung der industriellen Nutzung vorgebeugt werden 
soll. 

Das Anpassungsverlangen der Planungs- und Bauaufsichtsbehörden sowie Im-
missionsschutzbehörden bleibt für Ausnahmefälle (z. B. §§ 48-50 VwVfG, §§ 
175-179 BauGB, § 17 BImSchG und § 85 NBauO) bestehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 53. Landesamt für Bergbau. Energie und Geologie 
vom 24.01.2024 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Ziel der Planung ist es, den Bebauungsplan an den tatsächlichen Bestand an-
zupassen, Nutzungskonflikte zu reduzieren und die verkehrliche Erschließung 
sowie die landschaftliche Einbindung sicherzustellen. Es handelt sich folglich um 
eine Überplanung von im Wesentlichen bereits versiegelten Flächen. Neuinan-
spruchnahmen sind mit dieser Planung nicht verbunden. Die natürlichen Boden-
funktionen sind in weiten Teilen aufgrund der bereits erfolgten umfassenden Flä-
chenversiegelungen nicht mehr gegeben. Da die Planung lediglich den Bestand 
absichert, ist eine weitere Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktion nicht 
anzunehmen. Die Hinweise bzw. einschlägigen Regelwerke zur Eingriffsmini-
mierung finden daher nur bedingt (bei baulichen Änderungen) Anwendung.  

Eine dem Planungsumfang angemessene Bestandserhebung und Eingriffsfol-
genabschätzung erfolgt im Umweltbericht. Ein Kompensationsbedarf entsteht 
durch Umsetzung der Planung nicht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird entsprechend der Eingabe ergänzt.  

Aufgrund der vorhandenen/genehmigten bzw. in Realisierung befindlichen Be-
bauung ist aktuell nicht von umfangreichen weiteren Baumaßnahmen auszuge-
hen. Da Baumaßnahmen in Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen sind, wird der 
bereits vorhandene Hinweis zum Bergbau entsprechend der Eingabe aktuali-
siert. Wie vom Einwender ausgeführt ist mit dem Ergreifen geeigneter, auf den 
Baugrund abgestimmter konstruktiver Maßnahmen von einer weiteren Bebau-
barkeit auszugehen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Standort ist bereits bebaut und grds zur Bebauung geeignet. Eine projekt-
bezogene Untersuchung zur Klärung der Gründungsanforderungen sowie den 
statischen Anforderungen an die Bauwerksgestaltung ist durch den Architekten 
im Rahmen der Grundlagenermittlung durchzuführen.  

Der Erlass des Niedersächsischen Sozialministers – „Baumaßnahmen in erd-
fallgefährdeten Gebieten“, vom 23.02.1987 legt für das Harzvorland (Landkreise 
Göttingen und Goslar) statisch konstruktive Bauvorschriften für Wohngebäude 
verbindlich fest. Zum Schutz von Leben und Gesundheit und Gefährdungsredu-
zierung wird empfohlen, diese auf den nachgelagerten Planebenen zu berück-
sichtigen. 

Änderungen oder Anpassungserfordernisse für das Bauleitplanverfahren erge-
ben sich jedoch nicht. Zur Sensibilisierung werden nebenstehende Hinweise je-
doch in die Begründung aufgenommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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54. Landkreis Osnabrück 

vom 24.01.2024 

 

a)  

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Anpassungsgebot 

Die kommunale Bauleitplanung ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. Auf Landesebene sind diese im Landes-Raumord-
nungsprogramm (LROP), bekannt gemacht am 17.09.2022 (Nds. GVBl. S. 521) 
sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Osn-
abrück aus dem Jahr 2004 einschließlich seiner Fortschreibungen verankert. 
Letzteres befindet sich gerade in der Überarbeitung.  

Im aktuell noch gültigen Regionalen Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 
2004 sind der Geltungsbereich sowie der nördlich angrenzende Bereich ohne 
Festlegungen (als Weißfläche) dargestellt. In dem am 30.06.2025 vom Kreistag 
als Satzung beschlossene RROP ist der Bereich als Vorhandene Bebau-
ung/Bauleitplanerisch gesicherter Bereich festgelegt. Die westlich angrenzende 
Bundesautobahn 33 ist in beiden Plänen als Vorranggebiet Autobahn festgelegt. 
Die östlich sowie südlich gelegenen Flächen sind als Vorsorgegebiet/Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaft festgelegt. Die südlich angrenzenden Flächen sind 
zudem als Vorsorgegebiet/Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung fest-
gelegt. 

Da das Plangebiet nicht innerhalb des vom Einwender beschriebenen Vorsor-
gegebietes für Erholung liegt, weitestgehend bereits voll versiegelt ist und keine 
Flächenneuinanspruchnahme erfolgt, stehen der Ausweisung der gewerblichen 
Bauflächen keine raumordnerischen Ziele entgegen, sodass das Anpassungs-
gebot des § 1 Abs. 4 BauGB gewahrt ist. 
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Abbildung: Regionales 
Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Osnabrück (Quelle: 
Landkreis Osnabrück) 

 

Abbildung: Entwurf Regionales 
Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Osnabrück, Stand Mai 
2024 (Quelle: Landkreis Osnabrück) 

Schalltechnische Beurteilung 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass weder ein Allgemeines 
Wohngebiet noch ein Mischgebiet festgesetzt wird. Im Außenbereich werden 
i. d. R. die Immissionsrichtwerte der Mischgebiete zugrunde gelegt.  

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an diesen Immissionsorten ist gut-
achterlich nachgewiesen (Siehe Stellungnahme A I Nr. 52). 

Was die Wohnnutzung angeht, so ist festzuhalten, dass die Wohnnutzung be-
reits mit der Genehmigung eines Ausstellungs- und Versuchsraumes aufgege-
ben wurde (BG 2136/81) und hier seither keine Wohnnutzung mehr genehmigt 
ist. Lt. Genehmigungslage handelt es sich um ein gewerblich genutztes Ge-
bäude (BG 1020/82: Genehmigung einer Nutzung als Büro- und Ausstellungs-
gebäude). Lt. Melderegister ist jedoch von einer ungenehmigten Betriebsleiter-
wohnung auszugehen.  
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Weiter ist im Rahmen der Aktenrecherche festgestellt worden, dass auf der Lie-
genschaft 34/3 eine Wohnnutzung genehmigt ist (BG 00773/14). Hierbei handelt 
es sich um eine Betriebsleiterwohnung. 

Geruchsimmission 

Siehe Stellungnahme A I Nr. 52. 

Allg. Hinweise/Klarstellungen 

Der Hinweis auf die Hausnr. 9 ist korrekt. Die Hausnr. wird entsprechend aktua-
lisiert. Der hiervon westlich gelegene Teich ist Teil der festgesetzten Grünfläche 
und erfährt keine eigene zeichnerische Festsetzung.  

Zu den nächsten Verfahrensschritten wird die Anforderungen an die Planunter-
lagen erfüllt. 

Den Hinweisen wird zum Teil gefolgt. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die Melde- und Sicherungspflichten betreffen die nachgelagerten Plan- und 
Ausführungsebenen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass ein Allgemeines Wohnge-
biet nicht mehr festgesetzt wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e)  

 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Zur Stellungnahme Gewässerschutz: 

Der Graben im nördlichen Planbereich ist bereits ausgebaut und wird mit Aus-
nahme einer neuen Überfahrt, die auf der nachgelagerten Planungsebene zu 
beantragen ist, nicht verändert. Im Rahmen der Planung erfolgt lediglich eine 
planungsrechtliche Sicherung. Hierfür wird die entsprechende Liegenschaft als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gewässer mit Uferrandstrei-
fen festgesetzt.  

Gem. § 38 Abs. 2 WHG umfasst der Gewässerrandstreifen das Ufer und den 
Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes an-
grenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasser-
standes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Bö-
schungsoberkante. Gem. § 58 NWG beträgt die Breite mindestens einen Me-
ter. 

Im Norden stellt die bestehende Böschungsoberkante die Grenze der Wasser-
wirtschaftsfläche dar. Eine darüber hinausgehende Flächensicherung ist auf-
grund der nördlich angrenzenden Verkehrsflächen (Fahrbahn Kreisstraße, 
Bushaltestelle und verschwenkter Radweg) nicht möglich. Eine zusätzliche Si-
cherung würde eine Verlegung der gesamten Kreisstraße nach Norden voraus-
setzen. 

Im Süden stellt die Parzellengrenze die Grenze der Wasserwirtschaftsfläche 
dar. Damit wird der Wasserkörper hier grds. gesichert. Die nach Süden flach 
auslaufende Böschung geht jedoch über diese Fläche hinaus. Sie liegt inner-
halb der festgesetzten privaten Grünfläche, sodass negative Auswirkungen auf 
den Gewässerkörper nicht zu erwarten sind. Damit stellt diese Planung eine 
ggü. der Ursprungsplanung erhebliche Verbesserung dar, wenn auch sie die 
rechtlichen Vorgaben aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht vollumfäng-
lich erfüllen kann. Die Ursprungsplanung sah hier lediglich eine Schutzpflan-
zung vor, die den Gewässerkörper planungsrechtlich nicht gesichert hat.  

Zur Stellungnahme Entwässerung: 

Im Rahmen der Planung wird im Wesentlichen der vorhandene Baubestand ge-
sichert. Bauliche Entwicklungen gehen mit der Planung nicht direkt einher, so-
dass auch am Leitungsbestand/ der Entwässerungssituation keine wesentlichen 
Änderungen erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Die Fläche befindet sich in Privatbesitz. Ein Erwerb der Fläche seitens der Ge-
meinde ist nicht beabsichtigt, sodass die Begrünung privat vorzunehmen ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Die gewerblichen Flächenbedarfe wurden im Rahmen der Flächennutzungs-
planneuaufstellung ermittelt und werden im FNPVerfahren bedarfsgerecht neu 
verortet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

i)  

 

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Eine Stellungnahme der Abfallwirtschaft wurde nicht nachgereicht. Die Maßgeb-
lichen Verfahrensvorschriften werden eingehalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 55. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 29.01.2024 

 

a)  

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass weder ein Allgemeines 
Wohngebiet noch ein Mischgebiet festgesetzt wird. Im Außenbereich werden 
i. d. R. die Immissionsrichtwerte der Mischgebiete zugrunde gelegt. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an diesen ist gutachterlich nachgewie-
sen (Siehe Stellungnahme A I Nr. 52). 

Im Hinblick auf die im Plangebiet genehmigten Nutzungen ist festzustellen, dass  
für den Produktionsstandort GRANNEX (Teilfläche Flurstück 104/8) eine BIm-
Sch Genehmigung vorliegt.  

  

Anlagen aus der Genehmigung 

Die industriegebietstypische  Nutzung beschränkt sich jedoch im Wesentlichen 
auf den in den Anlagen dargestellten Hallenkomplexen. Die betriebliche Nutzung 
erstreckt sich jedoch über das gesamte Flurstück und umfasst auch die nördlich 
bauordnungsrechtlich als Lagerhalle, Werkstatt und Verwaltung genehmigte 
Halle (Baugenehmigung 02036/23 vom 24.01.2024). Abfallwirtschaftliche Tätig-
keiten wurden entsprechend des in der Bauakte befindlichen Schreibens von 
GRANNEX ausgeschlossen. 
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Aufgrund der Tatsache, dass das Flurstück 104/8 in Gänze von dem Betrieb 
genutzt wird und von GRANNEX geplante Investitionen der Gemeinde zwi-
schenzeitlich nachvollziehbar dargelegt wurden, wird die Industriegebietsnut-
zung in der Überarbeitung entsprechend der tatsächlichen und geplanten Be-
triebsausübung erweitert. 

Immissionsschutz 

Entsprechend der Ausführungen zur Stellungnahme Nr. A I Nr. 52 ist festzustel-
len, dass sich durch die Herabstufung des Industriegebietes zum Gewerbege-
biet sowie die Teilaufhebung des südlichen Bereiches keine unverhältnismäßi-
gen Nutzungseinschränkungen für die derzeit ausgeübten Betriebstätigkeiten 
ergeben.  

Zwar wird den Betrieben, die zukünftig innerhalb der neuen Gewerbegebiete lie-
gen, ein höherer Schutzanspruch beigemessen, diese führen jedoch nicht zu 
unzumutbaren beschränkenden Auflagen und Anordnungen, da die dort vorhan-
denen Betriebe Bestandsschutz genießen, umliegende Nutzungen bereits 
Zwangspunkte schaffen und die Schutzansprüche insb. ggü. Wohnnutzungen 
begründet werden, welche innerhalb des Gewerbegebietes zukünftig ausge-
schlossen sind. Auch wird den zukünftigen Außenbereichsvorhaben ein höherer 
Schutzstatus beigemessen als zuvor, welcher insb. industriegebietstypische 
Planvorhaben in ihrem Emissionsverhalten beschränkt. Diese Beschränkung er-
scheint jedoch unter den bestehenden Rahmenbedingungen und der erfolgten 
Abwägung sachgerecht.Die Begründung wird entsprechend aktualisiert. 

Dem Hinweis wird zum Teil gefolgt. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass ein Allgemeines Wohnge-
biet nicht mehr festgesetzt wird. Hiermit werden die tatsächlich vorh. Gegeben-
heiten (faktische Außenbereichslage der Anwesen Schluchtweg 9 und 10 - seit 
jeher) gewürdigt und eine mit dem Ursprungsplan planerisch geschaffene Ge-
mengelage (siehe auch Abwägungsvorschlag A I Nr. 52) beseitigt. 

Im Außenbereich werden i. d. R. die Immissionsrichtwerte der Mischgebiete zu-
grunde gelegt. Eine räumliche Trennung erfolgt, soweit möglich durch Festset-
zung einer Waldfläche.  

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen zum Bestandsschutz sind klarstellend. Der Bestandsschutz 
erfasst im Wesentlichen die gem. Bauordnung genehmigten Anlagen, die nach 
dem neuen Planungsrecht zukünftig nicht mehr zulässig wären. Vorliegend sind 
solche Anlagen nicht bekannt, da das Planungsrecht den Genehmigungsbe-
stand vollumfänglich abbildet. 

Nicht erfasst sind Maschinen/Betriebsanlagen, die einer Baugenehmigung nicht 
unterfallen und dem Immissionsschutzrecht unterliegen. Hier gelten die dynami-
schen Betreiberpflichten aus dem BImSchG. Anlagen, die den planungsrechtli-
chen Rahmen einhalten und zu einer Verbesserung der Situation führen, bleiben 
damit auch zukünftig zulässig. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Ziel der Planung ist es, die planerisch geschaffene Gemengelage zu beseitigen, 
den Bebauungsplan an den tatsächlichen Bestand anzupassen und Nutzungs-
konflikte zu reduzieren. Ziel der Planung ist nicht, die max. mögliche Immissio-
nen zuzulassen, sondern ein nachbarschaftliches Nebeneinander der im Plan-
gebiet und umliegenden Nutzungen zu generieren.  

Über eine Emissionskontingentierung könnte, wie vom Einwender vorgeschla-
gen eine Gliederung nach Betrieben anhand ihres Emissionsverhaltens vorge-
nommen werden. Diese Gliederung erfolgt grds. mit der Absicht, Emissionskon-
tingente auf Flächen zu verteilen und Windhundrennen zu vermeiden. Da ein 
solcher Planungsfall hier nicht vorliegt, die Flächen bereits vollumfänglich ge-
werblich/industriell genutzt werden, ist eine Gliederung nach Emissionskontin-
genten nicht erforderlich.  

Eine Erweiterung der industriellen Anlagen wird vor dem Hintergrund der Aus-
führungen in der Stellungnahme A II Nr. 6 kritisch gesehen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
1. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 04.01.2024 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen und das nebenstehend genannte Grundstück erfolgt eine Teil-
aufhebung, sodass eine Festsetzung von Flächen für die Landwirtschaft nicht 
mehr vorgesehen ist und Vorhaben zukünftig nach § 35 BauGB zu beurteilen 
sind. 

Die Rücknahme der gewerblichen Baufläche erfolgt im Rahmen eines parallel 
durchgeführten Aufhebungsverfahrens insbesondere in Vorbereitung auf die 
Flächennutzungsplanneuaufstellung und der bedarfsgerechten Neuverortung 
sowie zur Vermeidung von Immissionskonflikten. Die Stellungnahme wird ent-
sprechend in das Verfahren der Teilaufhebung eingestellt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Bürger/in aus dem Umfeld des Plangebietes 

vom 08.01.2024 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

 

 

 

 

Zur aktuellen Situation 

Der/Die Einwender/in bezieht sich auf die Bautätigkeiten, die aus einer Geneh-
migung resultieren, die auf Basis des Ursprungsplanes erteilt wurde. Nebenste-
hende Ausführungen sind, da temporär und zwischenzeitlich abgeschlossen, 
nur bedingt für dieses Planverfahren von Bedeutung. 

Im Rahmen dieser Planung wird im Wesentlichen der vorhandene Baubestand 
gesichert. Bauliche Entwicklungen gehen mit der Planung nicht direkt einher, 
können jedoch durch Umbau/Umnutzung immer wieder entstehen. Grds. sind 
Bautätigkeiten jedoch nur vorübergehend und stellen die hieraus resultierenden 
Immissionen keine dauerhafte Belastung dar, die unter Einhaltung der einschlä-
gigen Regelwerke auch nicht zur Gesundheitsgefährdung führen. Sie sind daher 
i. d. R. zu dulden und unterliegen im Zweifel der ordnungsbehördlichen Über-
prüfung. 
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Zur Vorherigen Situation 

Der Birkenwald wurde auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet Wellendorf“ gerodet, da dieser hier gewerbliche Bauflächen festsetzt. Von 
einer Lärmzunahme durch die westlich verlaufenden A 33 ist nicht auszugehen, 
da Grünstrukturen keine physisch messbare Lärmminderung erzeugen.  

Der zu Beginn der Baumaßnahme aufgeschüttete Wall wird hingegen sicherlich 
zu einer entsprechenden physisch messbaren und wahrnehmbaren Lärmmin-
derung beigetragen haben. Entsprechend der schalltechnischen Verkehrslär-
muntersuchung, RP Schalltechnik sind im östlichen Bereich des Plangebietes, 
an der Grenze zur Wohnbebauung Erichshöhe Lärmwerte von ≤ 60 dB(A) Tag 
und ≤ 55 dB (A) Nacht ermittelt worden. Damit liegen die Werte im östlichen 
Bereich des Plangebiet bereits unterhalb der Schwelle der Gesundheitsgefähr-
dung, wenn auch die Nachtwerte nicht die Orientierungswerte der DIN 180065 
für Mischgebiete und damit für das Wohnen geeignete Gebiete erfüllen.  

Ein Planerfordernis für aus dem Straßenverkehr resultierende Lärmschutzmaß-
nahmen liegt nicht vor, dies gilt insb. da  

• durch die Planung kein (zusätzlicher) Verkehrslärm erzeugt wird, 

• die durch die Bestandsstraßen erzeugten Lärmwerte vermutlich die 
Grenzwerte der 16 BImSchV für Mischgebiete einhalten 

• die Bewohner selbst die Möglichkeit haben, passive Schallschutzmaß-
nahmen zu ergreifen.  

Was die Bepflanzung angeht, so sieht der Bebauungsplan weiterhin eine private 
Grünfläche um das Gewerbegebiet vor, sodass eine visuelle Abschirmung zur 
Wohnbebauung geschaffen wird.  

Die Beurteilung des Gewerbelärms erfolgt nach TA Lärm. Die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte ist im Genehmigungsverfahren unter Zugrundlegung der 
tatsächlich ausgeübten Nutzung nachzuweisen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 09.01.2024 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen und Teile des nebenstehend genannten Grundstücks erfolgt 
eine Teilaufhebung, sodass Vorhaben zukünftig nach § 35 BauGB zu beurteilen 
sind. 

Damit bleibt die bis dato ausgeübte (Wohn-)Nutzung zulässig und bleiben maß-
volle Erweiterungen gem. § 35 Abs. 4 BauGB möglich. 

Die Rücknahme der gewerblichen Baufläche erfolgt im Rahmen eines parallel 
durchgeführten Aufhebungsverfahrens insbesondere in Vorbereitung auf die 
Flächennutzungsplanneuaufstellung und der bedarfsgerechten Neuverortung 
sowie zur Vermeidung von Immissionskonflikten. Die Stellungnahme wird ent-
sprechend in das Verfahren der Teilaufhebung eingestellt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
4. Anwohner/innen Erichshöhe  

vom Dezember 2023 

 

a)  

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen und das nebenstehend genannte Grundstück erfolgt eine Teil-
aufhebung, sodass die vom Einwender vorgetragenen Interessen planerisch be-
rücksichtigt werden.  

Der Umgang mit einer im Laufe des Verfahrens erfolgten Teilrodung des Wäld-
chens und Überprägung des Ackers mit Recyclingschotter sind abseits der Bau-
leitplanverfahren behördlich zu klären.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

Beschlussvorschlag 

Der/Die Einwender/in bezieht sich auf die Bautätigkeiten, die aus einer Geneh-
migung resultieren, die auf Basis des Ursprungsplanes erteilt wurde. Nebenste-
hende Ausführungen sind daher nur bedingt für dieses Planverfahren von Be-
deutung. 

Die zum Verfahrensbeginn nicht bebauten Flächen (Feld und Wäldchen) befin-
den sich aufgrund der Überarbeitung nunmehr im Wesentlichen im Geltungsbe-
reich der Teilaufhebung. Der Umgang mit einer im Laufe des Verfahrens erfolg-
ten Teilrodung des Wäldchens und Überprägung des Ackers mit Recycling-
schotter sind abseits der Bauleitplanverfahren behördlich zu klären.  

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und der mit dieser Planung ver-
folgten Zielsetzung ist nicht von einer (zusätzlichen) bzw. über das derzeitige 
Maß bestehenden Beeinträchtigung des Trinkwassergewinnungsgebietes aus-
zugehen. 

Ein Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur in der Erichshöhe bzw. 
Auswirkungen auf diese werden nicht gesehen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

Beschlussvorschlag 

Siehe Beschlussvorschlag A II 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

Beschlussvorschlag 

Mit der Planung sollen die im Südwesten gelegenen waldartigen Gehölzbe-
stände planungsrechtlich gesichert werden. Weiter soll durch die Festsetzung 
der privaten umlaufenden Grünfläche eine landschaftliche Einbindung sicherge-
stellt werden. Hierdurch können grds. auch Lichtimmissionen reduziert werden. 
Im Übrigen ist die Außenbeleuchtung so zu gestalten, dass entsprechende Im-
missionen gar nicht erst entstehen bzw. auf das notwendige Maß reduziert wer-
den. Eine entsprechende Beurteilung erfolgt auf den nachgelagerten Planebe-
nen. 

Hinsichtlich der Geruchsimmissionen gilt die Genehmigung (siehe auch Begrün-
dung, Kap. 6.10). Im Falle der Änderung/Erweiterung der Anlagen ist die Einhal-
tung der TA Luft im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

Beschlussvorschlag 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men, sodass auch das Wäldchen nicht mehr Teil der Planung ist. 

Der Umgang mit einer im Laufe des Verfahrens erfolgten Teilrodung des Wäld-
chens ist abseits der Bauleitplanverfahren behördlich zu klären.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

Beschlussvorschlag 

Bei den (nächtlichen) Arbeiten handelt es sich voraussichtlich um Bauarbeiten, 
die im Zusammenhang mit der Errichtung der Hallen stehen. Grds. sind Bautä-
tigkeiten nur vorübergehend und stellen die hieraus resultierenden Immissionen 
keine dauerhafte Belastung dar, die unter Einhaltung der einschlägigen Regel-
werke auch nicht zur Gesundheitsgefährdung führen. Sie sind daher i. d. R. zu 
dulden und unterliegen im Zweifel der ordnungsbehördlichen Überprüfung. 

Die Beurteilung des Gewerbelärms erfolgt nach TA Lärm. Die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte ist im Genehmigungsverfahren unter Zugrundlegung der 
tatsächlich ausgeübten Nutzung nachzuweisen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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g)  

 

Beschlussvorschlag 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 werden mit der Fläche für 
Wald, der Grünfläche im Südosten und die weiterhin vorgesehene Eingrünung 
im Osten und Norden des Änderungsbereiches deutlich mehr Freiflächen fest-
gesetzt als in der Ursprungsplanung vorgesehen. Ein Ausgleichsbedarf wird 
durch die Planung nicht generiert.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
5. GRANNEX GmbH & Co. KG 

vom 24.01.2024 

 

a)  

 

Beschlussvorschlag 

Einführend erläutert die Einwenderin ihr Tätigkeitsfeld und die Bedeutung, die 
mit dem Abfallrecycling einhergeht. Die Unternehmung übernimmt damit einen 
belastbaren Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen und dem Schutz 
der Umwelt. 

Für die Ausübung dieser Tätigkeit sind lt. Einwenderin als Industriegebiet aus-
gewiesene Flächen erforderlich, die jedoch knapp sind.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Einwenderin führt aus, wie es zur Übernahme der Häder GmbH gekommen 
ist und dass hierdurch bestehende Arbeitsverträge übernommen und weitere 
Arbeitsplätze geschaffen wurden. Aufgrund der vorh. Infrastrukturausstattung 
und des Entwicklungspotentials sehen die Gesellschafter und die Geschäftsfüh-
rung von Grannex am Standort des Schluchtwegs eine gute Basis für eine nach-
haltige, wirtschaftlich zukunftsfähige Entwicklung, sodass bereits eine erste An-
lagenertüchtigung der veralteten Technik vorgenommen wurde. Die geplanten 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen liegen gem. den Ausführun-
gen im zweistelligen Millionenbereich.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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c)  

 

Beschlussvorschlag 

Die Beteiligung wird vorschriftsmäßig entsprechend der gesetzlichen Bestim-
mungen des BauGB durchgeführt. Um eine Ausnahme von der Veränderungs-
sperre zu erwirken, haben ergänzend Abstimmungen mit der Verwaltung statt-
gefunden.  

Die Gründe für die Änderung ergeben sich grds. aus der Begründung, insb. Ka-
pitel 3 und 4. Ziel ist es insb., eine nachhaltige Planungsgrundlage zu schaffen 
und das Nebeneinander emittierender Nutzungen und schutzbedürftiger Nut-
zungen verträglich zu gestalten. Die Herabstufung des Industriegebietes ist un-
ter den erkannten und aufgetretenen/bzw. potentiell auftretenden Konflikten und 
Würdigung/Abwägung aller Interessen planerisch geboten und gemeindeseits 
gewollt. Im Rahmen der Abwägung wird die Industriegebietsfläche ggü. dem 
Vorentwurf erweitert, um so den Interessen der Einwenderin Rechnung zu tra-
gen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Anlage am Standort Osnabrück mag mit der von den Gesellschaftern und 
Geschäftsführern hier geplanten Anlage vergleichbar sein. Allerdings weisen die 
Standorte erhebliche Unterschiede auf.  

Die Anlage in Osnabrück befindet sich in einem großflächig als Industriegebiet 
festgesetzten Gebiet. Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich in der 
Petrusallee Nr. 16/18, innerhalb des festgesetzten Industriegebietes und der 
Klöcknerstraße, einem im Bebauungsplan Nr. 131(2) als WA festgesetzten 
Wohngebiet. Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen befinden sich 
hier somit in > 200 m Entfernung westlicher Richtung und damit außerhalb der 
üblichen Windrichtung. In Richtung Norden und Westen befinden sich vorerst 
keine schutzbedürftigen Nutzungen. Damit sind immissionsschutzrechtliche 
Konflikte hier weit weniger zu besorgen. 

Auch das Betriebsgrundstück selbst wird hier nicht von einer öffentlichen Straße 
durchquert, sodass Konflikte aufgrund der Vermischung öffentlichen und priva-
ter Betriebsverkehre nicht zu erwarten sind.  

Die Antragskonferenz ist Teil des Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens und stellt den „Verfahrensauftakt“ dar, in welchem das Vorhaben den 
öffentlichen Stellen und TÖB`s vorgestellt wird. Eine Bedenkenanmeldung sei-
tens der Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich, wohl jedoch die 
Prüfung der daraus gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die 
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gesamtstädtischen Belange. Ergebnis dieser Prüfung ist das Erkennen eines 
Planerfordernisses, aufgrund der bereits in der Vergangenheit aufgetretenen 
Konflikte und einer potentiellen Verschärfung dieser Konfliktsituationen. Eine 
Verschärfung ist insb. in den folgenden Punkten zu erwarten / bzw. vorzubeu-
gen: 

• Immissionsschutz (Schall und Geruch) 

• Verkehr/Verkehrssicherheit aufgrund einer durch die Betriebsfläche füh-
renden öffentlichen Erschließungsstraße 

• Landschaft, Natur und Umwelt aufgrund Gehölzrodungen und weiterer 
Versiegelungen  

Folglich wird von der Gemeinde an der Planänderung grds. festgehalten. 

Auf die Auswirkungen der Planung und die Berücksichtigung der Interessen der 
im Plangebiet ansässigen Unternehmung wird nachfolgend näher eingegangen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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e)  

 

Beschlussvorschlag 

Nebenstehend werden die Planungsziele, bzw. die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen zusammenfassend noch einmal dargestellt.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

          

Beschlussvorschlag 

Einführend erläutert die Einwenderin ihr Tätigkeitsfeld anhand ihrer Anlage in 
Osnabrück und die Bedeutung, die mit dem Abfallrecycling einhergeht. Die Un-
ternehmung leistet damit nach ihren Angaben einen wertvollen Beitrag für einen 
bewussten Umgang mit verfügbaren Ressourcen, dem Erreichen der Klimaziele, 
der Entsorgungssicherheit sowie der finanziellen Entlastung der Bürger/innen / 
Steuerzahler/innen.  

Entsprechend nebenstehender Ausführungen stellen die weiterhin steigenden 
Abfallmengen und sich verschärfenden Anforderungen an die ordnungsgemäße 
Entsorgung und Verwertung eine große Herausforderung dar und erhöhen den 
Druck auf die bestehende Recycling- und Abfallverwertungsstruktur. Dies vor 
allem, da Standorte für abfallwirtschaftliche und immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungspflichtige Betriebe knapp sind. Für Investitionen in dringend benö-
tigte Verwertungstechnik, Anlagen und Infrastruktur für KMUs wie Grannex ist 
daher langfristige Planungssicherheit fundamental wichtig. Um im Bereich des 
Kunstoffrecyclings zu wachsen wurde die am Schluchtweg ansässige Häder 
GmbH 2022 übernommen. Ziel ist es, wie nebenstehend ausgeführt, den Stand-
ort in Hilter in einen hochmodernen Recyclingstandort zu entwickeln und die 
derzeit BImSch-rechtlich genehmigte Verwertungsmenge auszuschöpfen. Erste 
Investitionen, die auch zu einer erheblichen Geruchsreduzierung geführt haben, 
sind entsprechend erfolgt. 

Die immissionsschutzrechtlich genehmigte Abfallverwertungsanlage befindet 
sich entsprechend des Vorentwurfes in einem Industriegebiet, sodass deren 
Weiterbetrieb planungsrechtlich abgesichert und uneingeschränkt möglich ist. 
Die getätigten Investitionen laufen folglich auch nicht ins „Leere“, da das geschil-
derte Ziel der Einwenderin, die derzeit BImSch-rechtlich genehmigte Verwer-
tungsmenge auszuschöpfen, erreicht werden kann. Im Rahmen der Abwägung 
wird die Industriegebietsfläche ggü. dem Vorentwurf erweitert, um so den Inte-
ressen der Einwenderin Rechnung zu tragen. 

Damit bleibt es der Unternehmung weiterhin möglich, einen wertvollen Beitrag 
zu den vom Einwender geschilderten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben/Her-
ausforderungen zu erbringen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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g)  

 

 

Beschlussvorschlag 

Die immissionsschutzrechtlich genehmigte Abfallverwertungsanlage befindet 
sich entsprechend des Vorentwurfes in einem Industriegebiet, sodass deren 
Weiterbetrieb planungsrechtlich abgesichert und uneingeschränkt möglich ist. 
Die getätigten Investitionen laufen folglich auch nicht ins „Leere“, da das geschil-
derte Ziel der Einwenderin, die derzeit BImSch-rechtlich genehmigte Verwer-
tungsmenge auszuschöpfen, erreicht werden kann. Im Rahmen der Abwägung 
wird die Industriegebietsfläche ggü. dem Vorentwurf erweitert, um so den Inte-
ressen der Einwenderin Rechnung zu tragen. 

Eine in den Gesprächen mit den Alteigentümern und Vermietern thematisierte, 
mittelfristige Erweiterung in die westlich des Schluchtwegs gelegenen Flächen, 
die im Ursprungsplan als Industriegebiet ausgewiesen sind, ist von der Planung 
berührt, da die Änderungsplanung auf diesen Flächen ein Gewerbegebiet vor-
sieht. 

Damit liegen der Planung unterschiedliche Interessen zugrunde. Dieses sind 
insb.: 

1. Interessen der Eigentümer und ansässigen Unternehmungen  

• Erhalt der bisherigen Immissionssituation – keine eigentums-
rechtliche/immissionsschutzrechtliche Einschränkung 

• Erhalt der Erweiterungsmöglichkeiten insb. für den im Plange-
biet ansässigen immissionsschutzrechtlich genehmigten Be-
trieb Grannex 

• Gewährleistung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und In-
vestitionssicherheit 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch vorhandenen Nutzungen zu erhalten  
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• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 

• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 

• Langfristige Wohnbauflächenentwicklung im Bereich Zum 
Packsholz berücksichtigen 

3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz einschließlich Recycling/Wiederver-
wertung von Abfällen und Reduzierung Verbrauch von Primär-
rohstoffen  

• Entsorgungssicherheit 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Dabei besitzen Planbetroffene regelmäßig ein schutzwürdiges Vertrauen darauf, 
dass die ortsrechtlichen Festsetzungen des Plans nicht ohne Berücksichtigung 
ihrer Belange geändert werden. Dies gilt insb. da, wie von der Einwenderin aus-
geführt, entsprechende Investitionen getätigt wurden. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung muss das private Interesse am Erhalt der bestehenden bauli-
chen Nutzungsrechte mit den öffentlichen Interessen an der gewollten städte-
baulichen Neuordnung abgewogen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 
2 D 98 / 15.NE). Auf einen Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Pla-
nung besteht allerdings kein Rechtsanspruch, wohl jedoch an die sachgerechte 
Abwägung. 

Die Einwenderin begehrt neben der Ausübung der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung eine perspektivische Erweiterung der Anlage am Anlagenstand-
ort auf die gegenüberliegende Seite des Schluchtwegs, um ihre Produktionska-
pazitäten zu erhöhen.  

Die von der Einwenderin geplante Ausweitung des Industriebetriebes in Rich-
tung Westen wäre planungsrechtlich durch den Ursprungsplan gedeckt. 

Gemeindeseitig wird diese jedoch kritisch gesehen, da diese aufgrund fehlender 
direkter Autobahnanbindung zu einer erheblichen Erhöhung von Schwerlastver-
kehren im Ortsteil Wellendorf führen dürfte, die Betriebsfläche von einer 
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öffentlichen Straße durchquert würde und entsprechende Konflikte mit dem öf-
fentlichen Verkehr erwarten lässt und die planerisch geschaffene „Gemenge-
lage“ aufgrund der im Plangebiet vorh. Wohnnutzungen und der umliegenden 
Wohnnutzungen verstärkt würde. Dieses zeigt auch die von RP Schalltechnik 
erstellte Schalltechnische Zusatzberechnung mit industriegebietstypischen 
Schalleistungspegeln. 

Im Ergebnis der Gesamtbelange werden daher die gemeindlichen sowie Anwoh-
nerinteressen höher gewichtet, als die perspektivischen Entwicklungsinteressen 
des Anlagenbetreibers, sodass an der Planänderung festgehalten wird. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

h)  

 

Beschlussvorschlag 

Wie von der Einwenderin aufgeführt, betreibt die Einwenderin eine Anlage, die 
auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes geeignet ist, schädliche Um-
welteinwirkungen hervorzurufen. Folglich bedarf sie der BImSch Genehmigung 
und ist i. d. R. nur in einem Industriegebiet gem. § 9 BauNVO zulässig.  

Da die 1. Änderung für den vorhandenen Betrieb eine GI-Festsetzung vorsieht, 
bleibt der ausgeübte Betrieb hier weiter zulässig. Einschränkungen ergeben sich 
höchstens bei zukünftigen Maßnahmen, da die in den anderen Planbereichen 
geänderten Schutzansprüche bzw. die durch die Teilaufhebung des südl. Berei-
ches geänderten Schutzansprüche zu berücksichtigen sind. Gem. den Immissi-
onsschutz-Gutachten zur BImSch-Änderungsgenehmigung (Normec uppen-
camp GmbH, 20.11.2023, Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH, 
20.12.2023) werden die Immissionsrichtwerte an potentiell einschränkenden Im-
missionsorten jedoch aktuell weit unterschritten, sodass betriebliche Änderun-
gen/Erweiterungen am bestehenden Anlagenstandort grds. möglich bleiben. 

 

 

 

 

 

Tabelle: maßgeblicher Immissionsort mit Gegenüberstellung bisheriger und zukünftiger 
Immissionsrichtwerte und maßgeblicher Beurteilungspegel 

Immissionsort Lr Tag in 
dB(A) 

Bisheriger 
IRW (Tag) 
und 

Zukünfti-
ger IRW 
(Tag) und 

Lr Nacht 
in dB(A) 

Zukünfti-
ger IRW 
(Nacht) 

Zukünfti-
ger IRW 
(Nacht) 
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Unter-
schreitung 
in dB (A)  

Unter-
schreitung 
in dB (A) 

und Unter-
schreitung 
in dB (A)  

und Unter-
schreitung 
in dB (A) 

Schluchtweg 9 
(IP 14) 

45 65 

20 

60 

15 

36 50 

14 

45 

9 

Schluchtweg 
10 (IP 15) 

39 65 

20 

60 

15 

32 50 

18 

45 

13 

Die von der Einwenderin geplante Ausweitung des Industriebetriebes in Rich-
tung Westen wäre planungsrechtlich durch den Ursprungsplan gedeckt. Sie 
wäre allerdings dazu geeignet, die bestehenden immissionsschutzrechtlichen 
Konflikte der planerisch geschaffenen „Gemengelage“ zu verschärfen, da sich 
die Wohnnutzungen im Umfeld ggü. den 70er Jahren verdichtet hat und die im 
Plangebiet vorh. Wohnnutzungen mit ihrem Schutzanspruch auf industriege-
bietstypische Werte herabgestuft werden. Weiter würde, da eine Verlegung des 
Schluchtwegs nicht erfolgt und heute nur noch schwerlich umsetzbar ist, eine 
öffentliche Straße die Betriebsfläche durchqueren, sodass entsprechende Kon-
flikte mit dem öffentlichen Verkehr zu besorgen wären. Eine Ausdehnung der 
Betriebsfläche auf die westlich des Schluchtwegs gelegene Industriefläche wird 
gemeindeseitig daher kritisch gesehen.  

Als Mieterin ist die Einwenderin an diesen Standort nicht dauerhaft gebunden. 
Sie betreibt neben diesem Standort noch einen Standort in Osnabrück. Dieser 
befindet sich in einem großflächig als Industriegebiet ausgewiesenen Industrie-
gebiet. Nördlich dieses Anlagenstandortes befindet sich noch ein 1,6 ha großes 
als Industriegebiet ausgewiesenes und bisher nicht genutztes Grundstück, so-
dass perspektivische Expansionen ggf. auch hier möglich wären. Sollte eine Ex-
pansion auch hier nicht möglich sein, so besteht für die Unternehmung aufgrund 
des noch bestehenden Zeitfensters die Möglichkeit alternative Industrieflächen 
zu suchen.  

Ziel der Planung ist es, ein konfliktfreies und nachbarschaftliches Nebeneinan-
der im Plangebiet und der in unmittelbarer Umgebung vorhandenen Nutzungen 
zu ermöglichen. Die Beibehaltung des Status Quo bzw. Umsetzung der Ur-
sprungsplanung würde wie bereits erwähnt die tatsächlichen und geänderten 
immissionsschutzrechtlichen Gegebenheiten ignorieren, die Zerschneidung ei-
ner zusammenhängenden Gewerbe-/Industriefläche sowie einen Eingriff in 
wertvollen Grünbestand einschließlich einer zur Regenrückhaltung genutzte 
Teichanlage zur Folge haben und für die Umsetzung der Straßenverlegung ei-
nen Eingriff in die Eigentümersituation bedingen. Sie wäre daher nur mit hohem 
fachplanerischen und finanziellen Aufwand und ggf. unter Anwendung 
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hoheitlicher Verfahren möglich und würde damit ebenfalls einen Eingriff in das 
gem. Art 14 GG geschütztes Eigentum darstellen.  

Da auf den Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung kein 
Rechtsanspruch besteht, ein Festhalten am bisherigen Planungsrecht zu einer 
Verschärfung der Konfliktsituation führt, der Genehmigungsstand nicht unver-
hältnismäßig eingeschränkt wird und die Anlagenbetreiberin auch andernorts 
potentiell geeignete Flächen ausfindig machen kann, die sicher ein geringeres 
Konfliktpotential bieten, wird an der 1. Änderung festgehalten.  

Die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Auflagen sowie einschlägigen 
Vorschriften und Regelwerke gehört zu den Betreiberpflichten und kann grds. 
als selbstverständlich erachtet werden, da ansonsten gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse nicht gewährleistet wären und die Betriebserlaubnis entfiele. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

i)  

 

Beschlussvorschlag 

Entsprechend der vorherigen Ausführungen wird an den Planungszielen festge-
halten. Im Rahmen der Abwägung wird das Allgemeininteresse und ein nach-
barschaftlich verträgliches Miteinander höher gewichtet, als das private Inte-
resse am Erhalt der bestehenden baulichen, aber bislang nicht ausgeschöpften 
Nutzungsrechte.  

Die Rücknahme der Nutzungsrechte ist verhältnismäßig, da 

• nicht in die bisher ausgeschöpften Nutzungsrechte eingegriffen wird 
und der Betrieb der immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage pla-
nungsrechtlich dauerhaft abgesichert und möglich ist 

• die Rücknahme lediglich Flächen betrifft, auf denen die Nutzungsrechte 
bisher nicht ausgeschöpft werden und damit perspektivische Erweite-
rungen betrifft – aktuell wird laut Einwenderin nicht einmal die geneh-
migte Menge ausgeschöpft – und der Einwenderin damit ausreichend 
Zeit für die Suche nach Alternativflächen besitzt 

• Gem. Schalltechnischer Zusatzberechnung industriegebietstypische 
Schalleistungspegel an den umliegenden Immissionsorten zu Lärmü-
berschreitungen führen. 

• die Einwenderin als Mieterin hinsichtlich des Standortes grds. flexibel 
ist und in Osnabrück über einen Standort mit potentiellen Erweiterungs-
möglichkeiten verfügt. 
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Dem Plangeber ist bewusst, dass die Rücknahme der bisher nicht ausgeschöpf-
ten Nutzungsrechte einen eigentumsrechtlich erheblichen und ggf. teilenteig-
nenden Eingriff darstellt. Jedoch wurde im Rahmen der Schallschutztechni-
schen Zusatzberechnung auch festgestellt, dass industriegebietstypische 
Schallleistungspegel aufgrund umliegender schutzbedürftiger Wohnnutzungen 
nicht ausgeschöpft werden können und eine industrielle Nutzung damit nicht un-
eingeschränkt möglich wäre. 

Die ausreichende Versorgung der Industrie mit benötigten Rohstoffen kann 
durch entsprechende Logistik ausgeglichen werden. Eine regional funktionie-
rende Abfallwirtschaft liegt nicht in der Verantwortung der Gemeinde Hilter, zu-
mal über das Vergabewesen keine regionale Bindung/Verantwortung gefördert 
wird und häufig ausschließlich der Preis über den Recycling-/Verwertungsstand-
ort bestimmt. Evtl. daraus resultierende gesamtgesellschaftliche Folgen für Na-
tur- und Mensch werden politisch auf höchster Ebene gefördert und in Kauf ge-
nommen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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6. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 24.01.2024 

 

a)  

 

Beschlussvorschlag 

Auf einen Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung besteht kein 
Rechtsanspruch, allerdings besitzen Planbetroffene regelmäßig ein schutzwür-
diges Vertrauen darauf, dass die ortsrechtlichen Festsetzungen des Plans nicht 
ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert werden. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung muss das private Interesse am Erhalt der bestehenden bauli-
chen Nutzungsrechte mit den öffentlichen Interessen an der gewollten städte-
baulichen Neuordnung abgewogen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 
2 D 98 / 15.NE) 

Die Belange und Interessen der Planbetroffenen werden entsprechend der ne-
benstehenden Ausführungen in die Abwägung eingestellt. Die Planungsziele er-
geben sich aus der Begründung, insb. den Kapiteln 3 und 4. 

Die Sorge, dass der Fortbestand des Gewerbestandortes in Gänze in Frage ge-
stellt wird, kann nicht geteilt werden, da insg. 1,4 ha Industriefläche und 4,5 ha 
Gewerbefläche ausgewiesen werden. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

Beschlussvorschlag 

Die Eigentumsverhältnisse werden zur Kenntnis genommen. 
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c)  

 

Beschlussvorschlag 

Nebenstehend werden das Tätigkeitsfeld sowie die geplante Betriebsverlage-
rung einschließlich einer möglichen späteren Erweiterung auf die südlich an-
grenzende Fläche (Flurstück 102/7), welche im Ursprungsplan als Gewerbege-
biet mit Schutzpflanzung ausgewiesen ist, beschrieben.  

In der ersten Änderung werden die genehmigten und zwischenzeitlich weitest-
gehend realisierten Betriebsflächen weiterhin als Gewerbegebiet festgesetzt. 
Die Baugrenze nimmt die in der Ursprungsplanung im Osten gelegene Bau-
grenze auf und ist so gewählt, dass sie den genehmigten Baubestand abbildet. 
Der südliche Hallenbaukörper ist von der Einwenderin abweichend ausgeführt 
und verstößt damit planungsrechtlich bereits gegen die Ursprungsfestsetzung. 
Die Baugrenze stellt die Eigentümer folglich nicht schlechter als zuvor. Ziel der 
Planung ist nicht, die Baugrenzen hier in Richtung Osten auszuweiten und an 
die an das Plangebiet angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen heranzufüh-
ren, um genehmigungsrechtliche Verstöße zu heilen. Ggü. der Ursprungspla-
nung gewährt die Änderung bereits eine Erweiterung der Betriebsfläche um 2,0 
m, da die im Ursprungsplan festgesetzte Schutzpflanzung von 10,0 auf 8,0 m 
reduziert wird. Die 1. Änderung führt an dieser Stelle gar zu einer besseren Aus-
nutzbarkeit der Fläche und kommt den Eigentümern entgegen. 

Gem. der der Einwendung beigefügten Planskizze (s. u.) ist auf dem Flurstück 
102/7 ein Betriebsleiterwohnhaus, eine Garage und ein kleineres Lager vorge-
sehen, welche von Norden aus erschlossen werden sollten. Festzustellen ist, 
dass diese Planung jedoch ohne Befreiung hätte nicht umgesetzt werden kön-
nen, da die Zufahrt innerhalb des festgesetzten Grünstreifens des Bebauungs-
plans Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ liegt (die Breite zwischen Flurstücks-
grenze und Grünstreifen beträgt ca. 1,5 m, wobei hierbei festzuhalten ist, dass 
der Grünstreifen nur mit einer Breite von 8,0 m gezeichnet wurde im Ursprungs-
plan aber mit 10,0 m Breite bemaßt ist). Weiter ist festzustellen, dass die Halle C 
abweichend zur Planung und Genehmigung errichtet und in die geplante Zufahrt 
verschoben wurde, sodass der Eigentümer erstens nicht davon ausgehen 
konnte, dass diese Erschließung genehmigt würde und zweitens er sich seine 
Planung selbst durch abweichende Ausführung verbaut hat.  
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Abb. Plan Zufahrtssituation zum Flurstück 102/7 

Die geänderte Ausführung wurde von der Genehmigungsbehörde mit Datum 
vom 02.04.2025 genehmigt. Dargestellt ist in dieser Genehmigung auch der im 
Änderungsentwurf festgesetzte Grünstreifen. 
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Abb. Lageplan zur Nachtragsgenehmigung  

Damit hat der Einwender unerschlossenes Bauland erworben und wird mit Blick 
auf die Erschließungssituation nicht schlechter gestellt als zuvor – im Gegenteil, 
im Rahmen der Überarbeitung der 1. Änderung wird eine Zuwegung zum Grund-
stück planungsrechtlich als zulässig erklärt.  

Da die südlich angrenzende Fläche im Rahmen der Überarbeitung nicht mehr 
Teil der 1. Änderung ist und sich nunmehr im Geltungsbereich der Teilaufhebung 
befindet, wird das Interesse an der Beibehaltung des Planungsrechts zur per-
spektivischen Betriebserweiterung in die Abwägung der Teilaufhebung einge-
stellt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

Beschlussvorschlag 

Entsprechend der vorangegangenen Ausführungen sowie den Ausführungen in 
der Begründung, insb. Kap 3 und 4 ist das Ziel der Planung, den Bebauungsplan 
an den tatsächlichen Bestand anzupassen, Nutzungskonflikte zu reduzieren und 
die verkehrliche Erschließung sowie die landschaftliche Einbindung sicherzu-
stellen.  

Die immissionsschutzrechtlich genehmigte Abfallverwertungsanlage befindet 
sich entsprechend des Vorentwurfes in einem Industriegebiet, sodass deren 
Weiterbetrieb planungsrechtlich abgesichert und uneingeschränkt möglich ist. 
Die getätigten Investitionen laufen folglich auch nicht ins „Leere“, da das geschil-
derte Ziel der Einwenderin, die derzeit BImSch-rechtlich genehmigte Verwer-
tungsmenge auszuschöpfen, erreicht werden kann. Um die konkret geplante Er-
weiterung – Sortieranlage in der Halle an der Iburger Straße – zu ermöglichen, 
wird das Industriegebiet im Entwurf nach Norden erweitert. Diese Erweiterung 
ist sachgerecht, da  

• ein Weiterbetrieb mit Erweiterungsmöglichkeit ermöglicht wird und Un-
ternehmung sowie Arbeitskräfte gehalten werden können,  

• das Betriebsgelände weiterhin zusammenhängend ist und verkehrliche 
Konflikte hierdurch nicht erzeugt werden,  

• eine starke Verkehrszunahme und Beeinträchtigung des Ortsteiles Wel-
lendorf nicht zu besorgen ist, 

• die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Ge-
nehmigungsverfahren nachzuweisen ist,  

Hinsichtlich der perspektivischen Erweiterungsabsichten auf die westlich des 
Schluchtwegs gelegenen Flächen wird auf den Beschlussvorschlag A II Nr. 5 
verwiesen. 

Ergänzend ist zu beachten, dass es sich im vorliegenden Fall um Eigentümer 
und nicht Mieter handelt. Für diese besteht die Möglichkeit, die uneingeschränkt 
für nicht erheblich belästigendes Gewerbe nutzbaren Flächen an andere zu ver-
mieten, sodass wirtschaftliche Nachteile in größerem Umfang hierdurch nicht zu 
erwarten sind, da entsprechend Gewerbeflächenbedarfsprognose ein Bedarf an 
Gewerbeflächen in Hilter besteht. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Industriefläche 
wird in Richtung Norden erweitert. 
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e)  

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen und das nebenstehend genannte Wohngrundstück erfolgt eine 
Teilaufhebung, sodass Vorhaben hier zukünftig nach § 35 BauGB zu beurteilen 
sind. 

Im Außenbereich werden i. d. R. die Immissionsrichtwerte der Mischgebiete zu-
grunde gelegt. Eine räumliche Trennung erfolgt, soweit möglich durch Festset-
zung einer Waldfläche.  

Hiermit wird den faktischen Gegebenheiten Rechnung getragen, da es sich bei 
den in der Teilaufhebung liegenden Vorhaben um faktische Außenbereichsvor-
haben handelt, die in den 70er Jahre mit einem Gewerbegebiet überplant wur-
den. Folge dieser Überplanung ist, dass eine planerische „Gemengelage“ ge-
schaffen wurde, in der die Schutzansprüche der in das Plangebiet einbezogenen 
Wohnnutzungen herabgestuft wurden. Da auch nach heutigen Gesichtspunkten 
nicht davon auszugehen ist, dass diese Wohnnutzungen aufgegeben werden, 
sollen sie entsprechend geschützt werden. 

Dem Plangeber ist bewusst, dass hierdurch zukünftig Zwangspunkte für die 
nördlich gelegenen Betriebe geschaffen werden. Ggü. dem Vorentwurf sind 
diese jedoch aufgrund der „Rücknahme“ des Allgemeinen Wohngebietes gerin-
ger und wesentlich weniger einschränkend.  

In der immissionsschutzrechtlichen Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass 
sich durch die Herabstufung des Industriegebietes zum Gewerbegebiet sowie 
die Teilaufhebung des südlichen Bereiches keine unverhältnismäßigen Nut-
zungseinschränkungen für die derzeit ausgeübten Betriebstätigkeiten ergeben.  

Zwar wird den Betrieben, die zukünftig innerhalb der neuen Gewerbegebiete lie-
gen, ein höherer Schutzanspruch beigemessen, diese führen jedoch nicht zu 
unzumutbaren beschränkenden Auflagen und Anordnungen, da die dort vorhan-
denen Betriebe Bestandsschutz genießen, umliegende Nutzungen bereits 
Zwangspunkte schaffen und die Schutzansprüche insb. ggü. Wohnnutzungen 
begründet werden, welche innerhalb des Gewerbegebietes zukünftig ausge-
schlossen sind. Auch wird den zukünftigen Außenbereichsvorhaben ein höherer 
Schutzstatus beigemessen als zuvor, welcher insb. industriegebietstypische 
Planvorhaben in ihrem Emissionsverhalten beschränkt. Diese Beschränkung er-
scheint jedoch unter den bestehenden Rahmenbedingungen und der erfolgten 
Abwägung sachgerecht. 



Gemeinde Hilter a.T.W., Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung 
- frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

 

P:\212 Hilter aTW\060 S BP GE Wellendorf\060 S\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-BP58 Änd-ABW-e.docx 60  
 

Das mit der Planung den ansässigen Nutzungen zugeschriebene Schutzinte-
resse schränkt die Betriebe in ihrem Bestand nicht unverhältnismäßig ein und 
ist mit Blick auf Betriebsentwicklungen aufgrund der bereits bestehenden Ge-
ruchsüberschreitung und der von RP Schalltechnik prognostizierten Lärmüber-
schreitung nicht unverhältnismäßig. Im Rahmen der Abwägung räumt die Pla-
nung den bereits vor der Ursprungplanung ansässigen schutzbedürftigen umlie-
genden Wohnnutzungen ein höheres Gewicht ein, als dem „freien“ Emissions-
verhalten der im Plangebiet nachfolgend entstandenen Gewerbebetriebe. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

Beschlussvorschlag 

Der Planung liegen unterschiedliche Interessen zugrunde. Dieses sind insb.: 

1. Interessen der Eigentümer und ansässigen Unternehmungen  

• Erhalt der bisherigen Immissionssituation – keine eigentums-
rechtliche/immissionsschutzrechtliche Einschränkung 

• Erhalt der Erweiterungsmöglichkeiten insb. für den im Plange-
biet ansässigen immissionsschutzrechtlich genehmigten Be-
trieb Grannex 

• Gewährleistung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und In-
vestitionssicherheit 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch vorhandenen Nutzungen zu erhalten  

• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 

• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 

• Langfristige Wohnbauflächenentwicklung im Bereich Zum 
Packsholz berücksichtigen 
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3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz einschließlich Recycling/Wiederver-
wertung von Abfällen und Reduzierung Verbrauch von Primär-
rohstoffen  

• Entsorgungssicherheit 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Dabei besitzen, wie vom Einwender nebenstehend aufgeführt, Planbetroffene 
regelmäßig ein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass die ortsrechtlichen Fest-
setzungen des Plans nicht ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert wer-
den. Dies gilt insb. da, wie von der Einwenderin ausgeführt, entsprechende In-
vestitionen getätigt wurden. Im Rahmen der planerischen Abwägung muss das 
private Interesse am Erhalt der bestehenden baulichen Nutzungsrechte mit den 
öffentlichen Interessen an der gewollten städtebaulichen Neuordnung abgewo-
gen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 2 D 98 / 15.NE). Auf einen 
Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung besteht allerdings kein 
Rechtsanspruch, wohl jedoch an die sachgerechte Abwägung. 

Hierzu zählt das Recht, den genehmigten und eingerichteten Gewerbebetrieb 
weiter zu betreiben. Dies kann durch die im Vorentwurf getroffenen Festsetzun-
gen grds. bereits sichergestellt werden, da die Fa. Kortkamp sowie die drei neu 
genehmigten Lagerhallen keinen Industriebetrieb darstellen und damit in einem 
Gewerbegebiet zulässig sind. Die bundesimmissionsschutzrechtlich geneh-
migte Abfallverwertungsanlage befindet sich entsprechend des Planentwurfes 
in einem Industriegebiet, sodass deren Weiterbetrieb planungsrechtlich abgesi-
chert und uneingeschränkt möglich ist. Die getätigten Investitionen laufen folg-
lich auch nicht ins „Leere“, da das geschilderte Ziel der Einwenderin, die derzeit 
BImSch-rechtlich genehmigte Verwertungsmenge auszuschöpfen, erreicht wer-
den kann. 

Einschränkungen hätten sich durch das im Süden festgesetzte Allgemeine 
Wohngebiet und durch das Mischgebiet ergeben. Die sich aus dem Vorentwurf 
ergebenden Einschränkungen sind aufgrund der erfolgten Überarbeitung (siehe 
auch A II Nr. 6 e)) nicht mehr zu besorgen. 
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Abwägungsbeachtlich ist wie vom Einwender ausgeführt darüber hinaus das Be-
dürfnis nach einer künftigen Betriebserweiterung der Fa. Grannex im Rahmen 
einer normalen Betriebsentwicklung. Die Einwender machen eine konkret ge-
plante Erweiterung in nördliche Richtung (siehe A II Nr. 6 d)) bis an die Iburger 
Straße sowie eine perspektivische Erweiterung auf westlich des Schluchtwegs 
gelegene Flächen geltend.  

Im Rahmen der Überarbeitung wird das Industriegebiet in Richtung Norden bis 
an die Iburger Straße erweitert, um so den Einwenderinteressen Rechnung zu 
tragen.  

Eine darüber hinausgehende Erweiterung i. R. Westen, über den Schluchtweg 
hinweg, wird seitens der Gemeinde jedoch abgelehnt. Dies aus folgenden Grün-
den:  

• Gem. Schalltechnischer Zusatzberechnung führen industriegebietsty-
pische Schalleistungspegel an den umliegenden Immissionsorten zu 
Lärmüberschreitungen. 

• Die planerisch geschaffene „Gemengelage“ wird aufgrund der im 
Plangebiet vorh. Wohnnutzungen und der umliegenden Wohnnutzun-
gen verstärkt.  

• Die langfristige Wohnbauflächenentwicklung im Bereich Zum Packs-
holz würde ggf. negativ beeinträchtigt. 

• Die vorgesehene Nutzung ist aufgrund der hohen Umschlagsmengen 
und aufgrund fehlender direkter Autobahnanbindung dazu geeignet, 
zu einer erheblichen Erhöhung von Schwerlastverkehren im Ortsteil 
Wellendorf zu sorgen, die Verkehrssicherheit zu gefährden und die 
Lebensqualität hier entsprechend negativ zu beeinträchtigen. Auch 
die Einmündungssituation an der Iburger Straße ließe eine solche Ver-
kehrserhöhung nicht zu, da gem. der Eingabe der Polizeiinspektion 
Osnabrück (Stellungnahme A I Nr. 50) eine wahrzunehmende Unfall-
stelle vorliegt. 

• Die Betriebsfläche selbst würde von einer öffentlichen Straße durch-
quert und lässt entsprechende Konflikte mit dem öffentlichen Verkehr 
erwarten. Eine Verlegung wie im Ursprungsplan vorgesehen würde 
theoretisch zwar eine zusammenhängende Betriebsfläche ermögli-
chen, wäre aber nur unter widrigen Umständen (fehlende Grund-
stücksverfügbarkeiten), sehr hohem finanziellen und fachplanerischen 
Aufwand (Verlegung Regenrückhaltung, Kanal und Straße) sowie Ein-
griffen in Natur und Landschaft umsetzbar. Zudem wäre auch dieses 
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nur mit einem Eingriff in die Eigentümerstruktur möglich, da hier ge-
nehmigte Betriebsflächen liegen und durchschnitten würden, sodass 
auch diese Umsetzung einen Eingriff in das gem. Art 14 GG geschütz-
tes Eigentum darstellen würde.  

Ein den Schluchtweg überspannender BImSch-Betrieb mit großen Umschlags-
mengen würde folglich eine Reihe Konflikte schaffen und die städtebauliche, öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung gefährden. Daher wird das öffentliche Inte-
resse an einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie das Schutzinte-
resse der bereits vor der Ursprungplanung ansässigen Nutzungen höher ge-
wichtet als das betriebliche Entwicklungsinteresse.  

Dem Plangeber ist bewusst, dass die Rücknahme der bisher nicht ausgeschöpf-
ten Nutzungsrechte einen eigentumsrechtlich erheblichen und ggf. teilenteig-
nenden Eingriff darstellt. Die gewerbliche Nutzung wird hierdurch am Standort 
jedoch nicht aufgehoben, sodass der Eingriff zwar einschränkend aber nicht un-
verhältnismäßig und unsachgemäß ist. Die gewerbliche Nutzbarkeit bleibt ent-
sprechend des Bestandes im Wesentlichen möglich. Die seit nunmehr über 40 
Jahren nicht ausgeschöpften immissionsschutzrechtlichen Erweiterungsmög-
lichkeiten werden jedoch aufgrund der geschilderten Umstände reduziert. 

Im Falle einer Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung entstehen 
möglicherweise Entschädigungsansprüche. Diese beurteilen sich nach § 42 
BauGB. 

Gem. Abs. 2 entstehen Entschädigungsansprüche, sofern die zulässige Nut-
zung eines Grundstückes innerhalb von 7 Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben 
oder geändert wird. Der Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 
ist seit dem 30.10.1981 rechtsverbindlich, sodass sich ein Entschädigungsan-
spruch nach Abs 2 nicht ergibt. 

Nach Abs. 3 kann der Eigentümer eine Entschädigung für Eingriffe in die aus-
geübte Nutzung verlangen, insb. wenn infolge der Aufhebung oder Änderung 
der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder der sons-
tigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks unmöglich 
gemacht oder wesentlich erschwert wird. Da die genehmigten/ausgeübten Nut-
zungen mit Ausnahme der Betriebsleiterwohnung zukünftig weiterhin zuläs-
sig/genehmigungsfähig sind, ist eine wirtschaftliche Verwertung des Grund-
stücks weiterhin gegeben. Die genehmigte Betriebsleiterwohnung besitzt Be-
standsschutz, sodass Entschädigungsansprüche auch nach Abs. 3 nicht be-
gründet werden.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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g)  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gründe sowie das Planerfordernis und Planungsalternativen sind in der vor-
stehenden Abwägung sowie in der Begründung, insb. Kapitel 3 und 4 beschrie-
ben.  

Der Aussage, dass den im Plangebiet ansässigen Betrieben jegliche Entwick-
lungsperspektiven genommen werden, kann nicht gefolgt werden. Die Grund-
stücke sind bereits vor der Planänderung, spätestens mit der Fertigstellung der 
genehmigten Hallenkörper, weitestgehend bebaut und bereits bis zur Grenze 
des im Ursprungsplan zulässigen Maßes betrieblich genutzt. Die im Ursprungs-
plan „pauschal“ festgesetzte Schutzpflanzung von 10,0 m entlang der Plange-
bietsgrenzen wird aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten und der Absicht, 
den Betrieben/Eigentümern Erweiterungsmöglichkeiten einzuräumen auf das 
zur wirksamen Eingrünung erforderliche Maß reduziert. Sie wird entsprechend 
differenziert zwischen 3,0 und 8,0 m festgesetzt und entfällt aufgrund der Bö-
schungsbegrünung im Westen an der Autobahn in Gänze. Zwar bleiben damit 
Entwicklungsmöglichkeiten im Wesentlichen nur durch Umorganisation/Aufsto-
ckungen möglich, werden aber erleichtert.  

Allerdings werden auf den westlich des Schluchtwegs gelegenen als Industrie-
gebiet ausgewiesenen Flächen bisher nicht ausgeschöpfte Emmissionspotenti-
ale durch Ausweisung eines Gewerbegebietes zurückgenommen, um die ge-
schilderten Planungsziele zu erreichen.  

Die Rücknahme der gewerblichen Baurechte im Süden des Plangebietes erfolgt 
nunmehr durch Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet 
Wellendorf“. Die Rücknahme basiert auf Basis der Flächennutzungsplanneuauf-
stellung und der damit verbundenen bedarfsgerechten Neuausweisung von 
Bauflächen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag: 

 

 

Zu a) 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu b) 

Entsprechend der vorangegangenen Ausführungen sowie den Ausführungen in 
der Begründung, insb. Kap 3 und 4 ist das Ziel der Planung, den Bebauungsplan 
an den tatsächlichen Bestand anzupassen, Nutzungskonflikte zu reduzieren und 
die verkehrliche Erschließung sowie die landschaftliche Einbindung sicherzu-
stellen.  

Die geruchstechnische Situation ist somit nicht (allein) ausschlaggebend für die 
Planänderung.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu c) 

Dieser Ausführung kann nicht gefolgt werden. Die Ausübung der genehmigten 
und bisher ausgeübten Nutzungen bleibt nach dem Vorentwurf planungsrecht-
lich weiter möglich. Zudem werden im Rahmen der Überarbeitung die Industrie-
gebietsflächen erweitert und die bauliche Entwicklungsmöglichkeiten (siehe Be-
schlussvorschlag A II Nr. 6 g) auf den Betriebsgrundstücken verbessert. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 

 

Zu aa) 

Wie von der Einwenderin aufgeführt, ist eine Anlage, die auf Grund ihrer Be-
schaffenheit oder ihres Betriebes geeignet ist, schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorzurufen i. d. R. nur in einem Industriegebiet gem. § 9 BauNVO zulässig.  

Die von der Einwenderin geplante Ausweitung des Industriebetriebes in Rich-
tung Westen wäre planungsrechtlich durch den Ursprungsplan gedeckt. Sie 
wäre allerdings dazu geeignet die bestehenden immissionsschutzrechtlichen 
Konflikte der planerisch geschaffenen „Gemengelage“ zu verschärfen, da sich 
die Wohnnutzungen im Umfeld ggü. den 70er Jahren verdichtet hat und die im 
Plangebiet vorh. Wohnnutzungen mit ihrem Schutzanspruch auf industriege-
bietstypische Werte herabgestuft werden. Weiter würde, da eine Verlegung des 
Schluchtweges nicht erfolgt ist und heute nur noch schwerlich umsetzbar ist, 
eine öffentliche Straße die Betriebsfläche durchqueren, sodass entsprechende 
Konflikte mit dem öffentlichen Verkehr zu besorgen wären. Eine Ausdehnung 
der Betriebsfläche auf die westlich des Schluchtwegs gelegene Industriefläche 
wird gemeindeseitig daher kritisch gesehen. 

Folglich werden die Entwicklungsmöglichkeiten für den immissionschutzrecht-
lich genehmigten Betrieb auf die östlich des Schluchtwegs genutzten Flächen 
beschränkt. Ggü. dem Vorentwurf wird das Industriegebiet jedoch erweitert, um 
die konkret geplante Erweiterung zu ermöglichen.  

Die Interessen des Umweltschutzes umfassen neben dem globalem Ressour-
cen- und Klimaschutz auch den Schutz des Menschen und die mit der Anlage 
direkt verbundenen Auswirkungen vor Ort. So mag die Anlage zwar global ge-
sehen, dem Umweltschutz dienen, lokal jedoch erzeugt die Anlage erhebliche 
negative Auswirkungen, wie z. B. Geruchs- und Lärmimmissionen, Lichtimmis-
sionen, Verkehre mit entsprechendem Lärm und CO 2 Ausstoß sowie beim Ver-
sagen von Einrichtungen potentielle Gefährdungen für den Boden- und Wasser-
haushalt, sodass im Rahmen der Abwägung den örtlichen Interessen ein größe-
res Gewicht beigemessen wird. 
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Die geschilderten steuerlichen Auswirkungen besitzen keine bodenrechtliche 
Relevanz. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Hilter a.T.W., Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung 
- frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

 

P:\212 Hilter aTW\060 S BP GE Wellendorf\060 S\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-BP58 Änd-ABW-e.docx 68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu bb) 

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich innerhalb eines Bebauungsplanes 
nach § 30 BauGB. Zum Zeitpunkt der Antragstellung und Genehmigung war der 
Beurteilung des Baugesuches der Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wel-
lendorf“ zu Grunde zu legen. Abweichungen und Befreiungen hierzu wären im 
Rahmen des § 31 BauGB zu beurteilen und möglich gewesen. Eine Befreiung 
von der öffentlichen Verkehrsfläche ist dabei i. d. R. nicht möglich, da hierdurch 
üblicherweise die Grundzüge der Planung berührt werden. Folglich ist nicht zu 
erkennen, wie hier hätte anders gehandelt/beurteilt werden können außer, dass 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes einzuhalten waren.  

Gem. der der Einwendung beigefügten Planskizze ist auf dem Flurstück 102/7 
ein Betriebsleiterwohnhaus, eine Garage und ein kleineres Lager vorgesehen, 
welche von Norden aus erschlossen werden sollten. Festzustellen ist, dass 
diese Planung jedoch ohne Befreiung hätte nicht umgesetzt werden können, da 
die Zufahrt innerhalb des festgesetzten Grünstreifens des Bebauungsplans 
Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ liegt (die Breite zwischen Flurstücksgrenze 
und Grünstreifen beträgt ca. 1,5 m, wobei hierbei festzuhalten ist, dass der Grün-
streifen nur mit einer Breite von 8,0 m gezeichnet wurde, im Ursprungsplan aber 
mit 10,0 m Breite bemaßt ist). Weiter ist festzustellen, dass die Halle C abwei-
chend zur Planung und Genehmigung errichtet und in die geplante Zufahrt ver-
schoben wurde, sodass der Eigentümer erstens nicht davon ausgehen konnte, 
dass diese Erschließung genehmigt würde und Zweitens er sich seine Planung 
selbst durch abweichende Ausführung verbaut hat.  
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Abb. Plan Zufahrtssituation zum Flurstück 102/7 
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Abb. Lageplan zur Nachtragsgenehmigung Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. 

Zu cc) 

Die für die Erweiterung vorgesehenen Flächen sind im Rahmen der Weiterbear-
beitung aus der 1. Änderung herausgenommen. Die Rücknahme der gewerbli-
chen Baufläche erfolgt im Rahmen eines parallel durchgeführten Aufhebungs-
verfahrens insbesondere in Vorbereitung auf die Flächennutzungsplanneuauf-
stellung und der bedarfsgerechten Neuverortung sowie zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten. Eine Festsetzung eines Mischgebietes sowie von Waldflä-
chen ist damit nicht mehr vorgesehen. Der nebenstehende Belang wird in das 
Verfahren der Teilaufhebung eingestellt. 

Inwieweit die angesichts einer Veränderungssperre unzulässige Rodung von ca. 
2/3 des Wäldchens Konsequenzen nach sich zieht (Lebensraumverlust, arten-
schutzrechtliche Belange), ist parallel zu den Bauleitplanverfahren behördlich zu 
klären.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu dd) 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass südlich der 1. Änderungs-
planung keine Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Bzgl. der damit verbun-
denen immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wird auf den Beschlussvor-
schlag A II Nr. 6e) verwiesen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Zu ee) 
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Dem Plangeber ist bewusst, dass die Rücknahme der bisher nicht ausgeschöpf-
ten Nutzungsrechte einen eigentumsrechtlich erheblichen und ggf. teilenteig-
nenden Eingriff darstellt. Die gewerbliche Nutzung wird hierdurch am Standort 
jedoch nicht aufgehoben, sodass der Eingriff zwar einschränkend aber nicht un-
verhältnismäßig und unsachgemäß ist. Die gewerbliche Nutzbarkeit bleibt ent-
sprechend des Bestandes im Wesentlichen möglich. Die seit nunmehr über 40 
Jahren nicht ausgeschöpften immissionsschutzrechtlichen Erweiterungsmög-
lichkeiten werden jedoch aufgrund der geschilderten Umstände reduziert. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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